
  
 

 
Beschlussauszug 

Konstituierende Sitzung der Gemeinde Neuenkirchen vom 
17.07.2024 (VO-34-LVB-24-661) 

 
 
Top 1 Feststellung der Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und des 

ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung und 
Sitzungseröffnung 

 
Das an Lebensjahren älteste Mitglied der Gemeindevertretung, Frau Teutloff, 
eröffnet nach § 28 Abs. 1 KV M-V die Sitzung und begrüßt die neu gewählten 
Gemeindevertreter sowie anwesende Gäste. 
Frau Teutloff wünscht allen Anwesenden eine konstruktive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.  
Es sind 10 von 11 Gemeindevertretern anwesend. Somit ist die Beschlussfähigkeit 
gegeben. 
Das Wort wird an den amtierenden Bürgermeister Herrn Wiskow übergeben. Herr 
Wiskow dankt Herrn Vogler und Herrn Christian Michael für ihre Mitarbeit in der 
vorherigen Legislaturperiode als Gemeindevertreter und sachkundiger Einwohner.  
Das an Lebensjahren älteste Mitglied der Gemeindevertretung, Herr/Frau 
………………., eröffnet nach § 28 Abs. 1 KV M-V die Sitzung und begrüßt die neu 
gewählten Gemeindevertreter sowie anwesende Gäste. 
  
Es sind __ von __ Gemeindevertretern anwesend. Somit ist die Beschlussfähigkeit 
gegeben. 
Das Wort wird anschließend an den amtierenden ersten stellvertretenden 
Bürgermeister, Herrn Max Albrecht, übergeben. 
  
 
 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 4. Oktober 2024 
 
 
 
Falk Wiskow 
Gemeinde Neuenkirchen 
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